
VERKEHRSANBINDUNG:U-Bahn U2, Hausvogteiplatz, Spittelmarkt

BETREFF Informationsfreiheitsgesetz (IFG)
HIER Weitere Auskünfte zu „Rumours about Germany“

BEZUG Ihre Anfrage vom 01.08.2018, Eingangsbestätigung vom 
02.08.2018

ANLAGE -4-
Gz 505-511.E-IFG 335-2018 (bitte bei Antwort angeben)

Berlin, 22.08.2018
Sehr geehrter Herr Semsrott,

auf Ihren o.g. Antrag auf Zugang zu Informationen nach dem Informationsfreiheitsgesetz 
des Bundes (IFG),mit dem Sie um 

1.) Übersendungder Ausschreibungen für die Multikanalkampagne Herkunfts- und 
Transitstaaten in Afrika zu „Rumoursabout Germany“

2.) Um Übersendung aller bisherigen Analysen zur Wirkung von „Rumours about Germany“
bitten, ergeht folgender

Bescheid:

Ihrem Antrag wird stattgegeben.

Auswärtiges Amt, 11013 Berlin

Herrn
Arne Semsrott
Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.
Singerstr. 109
10179 Berlin

Nur per E-█████████████████████████████

HAUSANSCHRIFT

Werderscher Markt 1
10117 Berlin

POSTANSCHRIFT

11013 Berlin

TEL+ 49 (0)3018-17-6070
FAX+ 49 (0)3018-17-53351

REFERAT: 505-IFG
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Zu Frage 1.:  

Es wurde keine „Multikanalkampagne Herkunfts- und Transitstaaten in Afrika zu 

„Rumours about Germany“ ausgeschrieben. 

 

Zu Frage 2.: 

Als Anlage übersende ich Ihnen die gewünschten Informationen in Form von 4 Excel 

Listen. 

Zu Ihrer Information teile ich Ihnen noch folgendes mit: 

Für den Zeitraum zwischen dem 09.11. und dem 15.11. 2017 liegen aufgrund technischer 

Umstellungen keine akkuraten Daten vor. In den jeweiligen Tabellen finden sich Hinweise 

auf die Validität der Daten.  

Zwischen dem 23.10.2017 und dem 09.11.2017 verfügen wir nur über die Zahl der 

Websitebesuche und keine näher spezifizierten Informationen. 

 

 

 

Dieser Bescheid ergeht gebührenfrei. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Regine Ganter 

 

Das Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

 

 

Ihre Rechte (Rechtsbehelfsbelehrung): 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Auswärtigen Amt in Berlin oder Bonn erhoben werden. 


